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Erklärtes Ziel der NATO ist es weiterhin, nicht Kriegspartei im Ukrainekrieg werden zu wollen.1 
Die jüngsten Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Bodentruppen zur 
Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland einzusetzen,2 werfen Fragen nicht nur im 
Hinblick auf die Konfliktbeteiligung, sondern auch auf mit Blick auf den NATO-Bündnisfall auf. 
Welche Formen die Unterstützung annehmen sollen, blieb offen: Denkbare 
Beteiligungsszenarien reichen von bloßer sanitätsdienstlicher, ausbildungstechnischer und 
logistischer Unterstützung, die nicht ohne weiteres eine unmittelbare Konfliktbeteiligung 
begründen würden, über Unterstützung beim Minenräumen in Frontnähe und bei der 
Luftverteidigung bis hin zu einer Beteiligung mit Kampftruppen.3 
 

1. Einsatz von Bodentruppen eines NATO-Mitgliedstaates im Ukrainekrieg  

Der unterstützende Einsatz eines NATO-Mitgliedstaates mit Kampftruppen („direct military 
engagement in hostilities“) würde diesen Staat zur Konfliktpartei machen.4 Handelt der NATO-
Mitgliedstaat dabei unilateral – also nicht im Rahmen einer vorher beschlossenen NATO-
Operation und außerhalb militärischer NATO-Kommandostrukturen – werden dadurch weder 
die NATO als Ganzes5 noch die anderen NATO-Partnerstaaten zu Konfliktparteien. 

Das unilaterale militärische Vorgehen eines NATO-Mitgliedstaates mit Bodentruppen im 
Ukrainekrieg wäre zwar rechtlich möglich, politisch jedoch angesichts des unkalkulierbaren 
sicherheitspolitischen und militärischen Eskalationspotentials wohl eher unwahrscheinlich. Bei 
der politischen und militärischen Folgenabschätzung einer Unterstützung der Ukraine durch 
NATO-Staaten geht es u.a. auch darum, eine militärische Eskalation und Ausweitung des 
Ukrainekrieges zu vermeiden. Daher erfolgen Waffenlieferungen an die Ukraine (nur) nach 
entsprechenden Konsultationen und Abstimmungen unter den waffenliefernden NATO-Partnern. 

 

1 Vgl. Homepage der Bundesregierung, 28. Februar 2024: „Die Nato ist – und wird – keine Kriegspartei“, 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/kanzler-kompakt-nato-2262628. 

2 Vgl. zur Berichterstattung z.B. Tagesschau vom 27. Februar 2024, 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-bodentruppen-ukraine-100.html und vom 9. März 2024, 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-truppen-ukraine-100.html mit Spekulationen über Macrons 
außen- bzw. innenpolitische Absichten beim Thema „Bodentruppen“. Im Vordergrund steht womöglich auch 
das Schaffen von „strategischer Ambiguität“ gegenüber Russland. 

3 Medienberichten zufolge hat die französische Diplomatie im Nachhinein versichert, Macron habe nicht eine 
«Teilnahme an den Kämpfen in der Ukraine» ankündigen wollen (vgl. Bericht in NZZ vom 1.3.2024, 
https://www.nzz.ch/international/macrons-aussage-ueber-bodentruppen-und-was-daraus-in-frankreich-
geworden-ist-ld.1820233). 

4 Vgl. dazu ausführlich Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Militärische Unterstützung der 
Ukraine: Wann wird ein Staat zur Konfliktpartei?“ (WD 2-3000-023/23), S. 17, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/957632/44633615ad0618f5cd38c35ad0a30fe4/WD-2-023-23-pdf.pdf. 

5 Die NATO selbst verfügt über keine eigenen Truppenkörper, die sie in ein Konfliktgebiet entsenden könnte. Als 
internationale Organisation übt sie im Rahmen der NATO-Kommandostruktur (chain of command) lediglich 
operative Führungsfunktionen (durch sog. Operational Headquarters) aus, um die der NATO für den Einsatz 
militärisch unterstellten nationalen Truppenteile im Rahmen einer NATO-Operation führen zu können. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/kanzler-kompakt-nato-2262628
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-bodentruppen-ukraine-100.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-truppen-ukraine-100.html
https://www.nzz.ch/international/macrons-aussage-ueber-bodentruppen-und-was-daraus-in-frankreich-geworden-ist-ld.1820233
https://www.nzz.ch/international/macrons-aussage-ueber-bodentruppen-und-was-daraus-in-frankreich-geworden-ist-ld.1820233
https://www.bundestag.de/resource/blob/957632/44633615ad0618f5cd38c35ad0a30fe4/WD-2-023-23-pdf.pdf
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Ein sicherheitspolitischer „Alleingang“ eines NATO-Staates würde völkerrechtlich jedenfalls die 
Konsultationspflicht nach Art. 4 NATO-Vertrag6 auslösen. Im deutsch-französischen Verhältnis 
sieht der „Aachener Vertrag“7 in Art. 3 und Art. 4 Abs. 2 sogar noch weitergehende 
Abstimmungspflichten vor, die ein unilaterales Vorgehen einer Vertragspartei ohne Rücksicht 
auf die sicherheitspolitischen Interessen des jeweils anderen Vertragsstaates möglichst 
ausschließen sollen.8 

Der unilaterale Einsatz von Bodentruppen eines NATO-Mitgliedstaates in der Ukraine könnte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen diesem Staat und 
russischen Truppen in der Ukraine führen. Diese Auseinandersetzungen richten sich rechtlich 
nach dem ius in bello (humanitäres Völkerrecht). 

Engagieren sich Truppenteile eines NATO-Mitgliedstaates in Ausübung kollektiver 
Selbstverteidigung (Art. 51 VN-Charta) zugunsten der Ukraine in einem bestehenden Konflikt 
(zwischen Russland und der Ukraine) und werden dabei von der anderen Konfliktpartei 
(Russland) im Zuge des Gefechts im Konfliktgebiet attackiert, so stellt dies keinen Fall von  
Art. 5 NATO-Vertrag dar. Der in Art. 5 NATO-Vertrag geregelte NATO-Bündnisfall setzt 
tatbestandlich einen bewaffneten Angriff gegen einen NATO-Vertragspartner in Europa oder 
Nordamerika voraus. Art. 6 NATO-Vertrag regelt dabei den (geographischen) 
Anwendungsbereich des NATO-Bündnisfalles:  

„Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der Parteien jeder 
bewaffnete Angriff  
- auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika […]; 
- auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in oder über diesen 
Gebieten […] oder wenn sie sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des 
Wendekreises des Krebses befinden.“ 

Entscheidend ist dabei das „territoriale Element“. Ein Angriff gegen Streitkräfte eines NATO-
Mitgliedes kann zwar grundsätzlich auch die Tatbestandsvoraussetzungen eines Bündnisfalles 
begründen; Art. 6 NATO-Vertrag erfasst insoweit jedoch nur Streitkräfte, die sich „in oder über 

 

6 Art. 4 NATO-Vertrag lautet: „Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von 
ihnen die […] die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.“ 

7 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-
französische Zusammenarbeit und Integration vom 22. Januar 2019. Vertragstext abrufbar unter: 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-
aachenervertrag-data.pdf. 

8 Art. 4 Abs. 2 des Aachener Vertrages lautet: „Im Einklang mit ihren jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften 
handeln beide Staaten, wann immer möglich, gemeinsam, um Frieden und Sicherheit zu wahren.“ Art. 3 des 
Aachener Vertrages lautet: [Die beiden Staaten] konsultieren einander mit dem Ziel, gemeinsame Standpunkte 
bei allen wichtigen Entscheidungen festzulegen, die ihre gemeinsamen Interessen berühren, und, wann immer 
möglich, gemeinsam zu handeln.“ 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-aachenervertrag-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-aachenervertrag-data.pdf
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den NATO-Mitgliedstaaten, im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet“9 außerhalb eines 
Konfliktgebietes befinden und nicht solche, die aufgrund einer bewussten Entscheidung der 
politischen Führung des NATO-Mitgliedstaates an einem Konflikt in einem Nicht-NATO-
Mitgliedstaat („out of area“) teilnehmen.10 
 

2. Militärische Reaktionen Russlands gegen einen NATO-Mitgliedstaat 

Anders sieht die Rechtslage aus, würde Russland als Antwort auf den Einsatz von Bodentruppen 
eines NATO-Mitgliedstaates Ziele auf dessen Territorium angreifen. 

Mit Blick auf das Beispiel „Frankreich“ bleibt zunächst einmal fraglich, wie eine (isolierte) 
russische Militäroperation gegen Frankreich (geographisch) überhaupt ablaufen könnte, ohne 
dass durch den Einsatz russischer Kampfjets oder Raketen gleichzeitig der Luftraum z.B. Polens, 
Deutschlands oder Italiens verletzt würde. Die Verletzung des Luftraums eines NATO-
Mitgliedstaates durch Russland würde zwar rechtlich keinen „bewaffneten Angriff“ i.S.v. Art. 5 
NATO-Vertrag darstellen. Im Kontext des Ukrainekrieges würde eine Verletzung des Luftraums 
eines NATO-Mitgliedstaates durch Russland aber unweigerlich zu militärischen Reaktionen des 
betreffenden NATO-Staates führen (Einsatz von Abfangjägern der sog. „Alarmrotten“11), um die 
Unversehrtheit der Lufthoheit von dessen Territorium zu wahren. 

Bei der rechtlichen Bewertung einer (potenziellen) Reaktion Russlands auf eine (mögliche) 
militärische Intervention Frankreichs im Ukrainekrieg sind die Positionen Russlands und 
Frankreichs nach dem ius ad bellum entscheidend: Ein militärisches Engagement französischer 
Bodentruppen zugunsten der Ukraine würde auf der Grundlage des kollektiven 
Selbstverteidigungsrechts nach Art. 51 VN-Charta erfolgen und wäre damit völkerrechtlich 
zulässig. Eine militärische Reaktion Russlands gegen Ziele in Frankreich würde dagegen einen 
(völkerrechtswidrigen) „bewaffneten Angriff“ i.S.v. Art. 5 NATO-Vertrag darstellen, der die 
tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Proklamation des NATO-Bündnisfalles begründete. 

 

 

9 Vgl. Boeva/Novotny, „Scope and Historical Developments of Article 6“, in: Emory Intern. Law Rev. Vol. 34 
(2019), S. 121-133 (124), 
https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=eilr: “´North Atlantic area` 
[…] as used in Article 6 refers to the general area of the North Atlantic Ocean north of the line, including 
adjacent seas and airspaces between the territories covered by the Article.“ 

10 Broderick C. Grady, „Article 5 of the North Atlantic Treaty: Past, Present, and Uncertain Future“, in: Georgia 
Journal of International and Comparative Law Vol. 31 (2002), S. 167-198, 
https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1253&context=gjicl. 

11 Dazu näher aus militärischer Sicht https://de.wikipedia.org/wiki/Alarmrotte. 

https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=eilr
https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1253&context=gjicl
https://de.wikipedia.org/wiki/Alarmrotte
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3. Proklamation des NATO-Bündnisfalles 

Der Bündnisfall gem. Art. 5 NATO-Vertrag wird von den NATO-Mitgliedstaaten durch einen  
Beschluss des NATO-Rats festgestellt. Eine klare Regelung dazu findet sich im NATO-Vertrag  
allerdings nicht. Abgesehen von den Ereignissen am 11. September 2001 („9/11“) gibt es zu  
Art. 5 NATO-Vertrag auch keine Staatenpraxis. Der Feststellung des NATO-Bündnisfalles liegt 
keine „Automatik“ zugrunde. Die NATO-Staaten entscheiden im Konsens und genießen dabei 
einen weiten politischen Einschätzungsspielraum. Ein „Anspruch“ eines bedrohten NATO-
Partners auf Feststellung des Bündnisfalles besteht nicht.12 

Hat der NATO-Rat gem. Art. 5 NATO-Vertrag den NATO-Bündnisfall festgestellt, bleibt rechtlich 
fraglich, ob sich zu diesem Zeitpunkt lediglich der angegriffene NATO-Partner oder bereits auch 
alle anderen NATO-Mitgliedstaaten (quasi automatisch) in einem bewaffneten Konflikt mit dem 
„Angreifer-Staat“ befinden und damit zu einem legitimen militärischen Ziel (im Sinne des 
humanitären Völkerrechts) werden, obwohl sie selbst noch keine direkte militärische 
Unterstützung zugunsten des angegriffenen NATO-Partners geleistet haben.13 

In den USA wird in letzter Zeit verstärkt über die verfassungsrechtliche Autonomie des US-
Kongresses und des US-Präsidenten und die rechtlichen Verpflichtungen der USA anlässlich 
eines potenziellen NATO-Bündnisfalls diskutiert.14 Dabei wird mit Blick auf Art. 11 NATO-
Vertrag15 hervorgehoben, dass der NATO-Vertrag die Entscheidungskompetenzen der US-
Verfassungsorgane (über Krieg und Frieden) rechtlich nicht aushebeln könne. Nach US-

 

12 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Zur geographischen Reichweite der NATO-
Bündnisklausel" (WD 2 - 3000 - 055/21), S. 5, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/863466/c6c690dcab991a74bf840b11df35b369/WD-2-055-21-pdf-
data.pdf. 

13 Der Wortlaut von Art. 5 NATO-Vertrag spricht prima facie dafür („ein bewaffneter Angriff gegen eine oder 
mehrere von ihnen wird als ein Angriff gegen sie alle angesehen“). Dagegen etwa Rafael Bernal, "What is Article 
5 of the NATO treaty?", The Hill, 15. November 2022, https://thehill.com/policy/international/3736968-what-is-
article-5-of-the-nato-treaty/: „But that doesn't mean any attack on a NATO member automatically triggers a state 
of war. It's not like a trigger mechanism.“ 

14 Vgl. etwa Michael J. Glennon, „The NATO Treaty Does Not Give Congress a Bye on World War III“, Lawfare,  
23. März 2022, https://www.lawfaremedia.org/article/nato-treaty-does-not-give-congress-bye-world-war-iii:  
„In the event of an armed attack, the United States ´reserves the right to determine for itself what military 
action, if any, is appropriate.`” 
Senator Rand Paul, „NATO's Article 5 does not override Congress's war powers“, Responsible Statecraft 
Analysis, 22. Juni 2023,  https://responsiblestatecraft.org/2023/06/22/natos-article-5-does-not-override-
congresss-war-powers/. 
Charles Stimson, The Heritage Foundation, 11. März 2022, https://www.heritage.org/global-
politics/commentary/if-putin-attacks-nato-country-what-are-our-legal-obligations. 
Katharine Yon Elbright, „NATO’s Article 5 Collective Defense Obligations“, Brennan Center for Justice, 4. März 
2022, https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/natos-article-5-collective-defense-obligations-
explained. 

15 Art. 11 NATO-Vertrag lautet: „Der Vertrag ist von den Parteien in Übereinstimmung mit ihren 
verfassungsmäßigen Verfahren zu ratifizieren und in seinen Bestimmungen durchzuführen“ (Hervorhebung 
durch Verf.). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/863466/c6c690dcab991a74bf840b11df35b369/WD-2-055-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/863466/c6c690dcab991a74bf840b11df35b369/WD-2-055-21-pdf-data.pdf
https://thehill.com/policy/international/3736968-what-is-article-5-of-the-nato-treaty/
https://thehill.com/policy/international/3736968-what-is-article-5-of-the-nato-treaty/
https://www.lawfaremedia.org/article/nato-treaty-does-not-give-congress-bye-world-war-iii
https://responsiblestatecraft.org/2023/06/22/natos-article-5-does-not-override-congresss-war-powers/
https://responsiblestatecraft.org/2023/06/22/natos-article-5-does-not-override-congresss-war-powers/
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/if-putin-attacks-nato-country-what-are-our-legal-obligations
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/if-putin-attacks-nato-country-what-are-our-legal-obligations
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/natos-article-5-collective-defense-obligations-explained
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/natos-article-5-collective-defense-obligations-explained


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 2 - 3000 - 021/24 

Seite 8 

amerikanischer Rechtsauffassung würden sich die USA ungeachtet der Feststellung des NATO-
Bündnisfalles noch nicht in einem kriegerischen Konflikt mit dem „Angreifer-Staat“ befinden. 

4. EU-Beistandsfall 

Ein Angriff Russlands gegen Ziele in Frankreich würde auch die tatbestandlichen 
Voraussetzungen der EU-Beistandsklausel nach Art. 42 Abs. 7 EUV begründen.16 Auf Betreiben 
Frankreichs hatte die EU die Beistandsklausel erstmalig als Reaktion auf die Anschlagsserie des 
sog. „Islamischen Staates“ am 13. November 2015 in Paris (auf das Bataclan und das Stade de 
France) aktiviert.17 Der NATO-Bündnisfall wurde damals jedoch nicht proklamiert, obwohl dies 
rechtlich möglich gewesen wäre.18 Dies zeigt einmal mehr, dass mit Blick auf Bündnis- und 
Beistandsklauseln keine politischen Automatismen in Gang gesetzt werden. Das rechtliche 
Verhältnis der beiden Bündnisklauseln (von EU und NATO) ist umstritten – nicht zuletzt mit 
Blick auf den Anwendungsbereich der Vorschriften sowie die sich daraus ergebenden teils 
unterschiedlichen, teils überlappenden rechtlichen und politischen Verpflichtungen.19 

Schließlich normiert auch Art. 4 Abs. 1 des „Aachener Vertrages“20 im deutsch-französischen 
Verhältnis eine Beistandspflicht,21 welche lautet: „[Frankreich und Deutschland] leisten einander 
im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ihre Hoheitsgebiete jede in ihrer Macht stehende Hilfe 
und Unterstützung; dies schließt militärische Mittel ein.“ Diese Klausel ist bislang allerdings 
noch nicht aktiviert worden. 

 

16 Art. 42 Abs. 7 EUV lautet: „Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang 
mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen.“ 

17 Vgl. zur Implikation der EU-Beistandsklausel im Ukrainekrieg DLF, 5. Juli 2023, 
https://www.deutschlandfunk.de/beistandsklausel-eu-ukraine-russland-krieg-100.html.  

18 Vgl. zum Ganzen Schmidt-Radefeldt, „Die Aktivierung der EU-Beistandsklausel im Nachgang zu den 
Terroranschlägen von Paris im November 2015: Rechtlicher Rahmen und politische Praxis“, in: Kadelbach 
(Hrsg.), „Die Welt und Wir. Die Außenbeziehungen der Europäischen Union“, Baden-Baden: Nomos 2017,  
S. 243-266. 

19 Vgl. dazu Clapp/Verhelst, European Parliamentary Research Service (EPRS), „A comparative analysis of  
Article 5 Washington Treaty (NATO) and Article 42(7) TEU (EU)“, Dezember 2022, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/739250/EPRS_ATA(2022)739250_EN.pdf. 

20 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-
französische Zusammenarbeit und Integration vom 22. Januar 2019. Vertragstext abrufbar unter: 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-
aachenervertrag-data.pdf. 

21 Vgl. dazu Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste, „Die Beistandsklausel im Aachener Vertrag über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration“ (WD 2 – 3000 – 036/19), 
https://www.bundestag.de/resource/blob/645868/dc4693de6aaff54d814b7a4e9a4a524c/WD-2-036-19-pdf-
data.pdf.  

https://www.deutschlandfunk.de/beistandsklausel-eu-ukraine-russland-krieg-100.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/739250/EPRS_ATA(2022)739250_EN.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-aachenervertrag-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-aachenervertrag-data.pdf
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